[image: image1.png]Oberdsterreich





Kammer für Arbeiter

und Angestellte für Oberösterreich

Volksgartenstraße 40

4020 Linz

ANTRAG auf

AK REIFEPRÜFUNGSBEIHILFE

für Höhere Schulen für Berufstätige

Vor- und Zuname: ...............................................
Anschrift: .....................................................

AK-Leistungskartennr.: ................ SV-Nr.: ...........Geb.Dat. ..................

Tel.Nr. ........................................................

aufrechtes Dienstverhältnis ( Name des dzt./letzten Dienstgebers .....................

( arbeitslos ( Notstandshilfe ( Karenz (Eltern-/Bildungskarenz)

Im Falle einer Arbeitslosigkeit, Karenzierung oder bei Bezug einer Notstandshilfe ist 

ein Nachweis erforderlich.

Der/Die Antragsteller/in besucht im Schuljahr 20../.. den ... Jahrgang der ...........................für Berufstätige, Fachrichtung .............................

in ..............................
Maturatermin: ...................
Datum:..................                            ....................................


(Stempel und Unterschrift der Schule)

Ich bin Mitglied der Gewerkschaft: ja (       nein (*) 
welcher: ................................................................................

Datum: ....................          ....................................................


(Bestätigung der Gewerkschaft oder des Betriebsrates)

Die AK Reifeprüfungsbeihilfe soll überwiesen werden:

Name des Geldinstitutes: ............................... Bankleitzahl: ..................

Kontonummer: ................ Name Kontoinhaber/in:............................  ........

........................                       ......................................

     (Datum)                                        

(Unterschrift)

ACHTUNG: Der Antrag auf AK Reifeprüfungsbeihilfe kann nur während des sechsmonatigen Vorbereitungszeitraumes auf die Reifeprüfung eingebracht werden. Wird die Reifeprüfung zu mehreren Terminen abgelegt, so ist nur zu einem Maturatermin eine Förderung möglich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Bildungsabteilung der Arbeiterkammer, Tel. 050/6906 - 2125 DW.

*) Zutreffendes bitte ankreuzen
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